
., 1I- Al{oq der Beilagen zu den sten.,graphlschen Protokollen des Nationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH ,~lll. Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl. 5.901/12-I/1-1972 

sag jA.B. 
zu !f46 / J. 
Präs. ,WL,..f-Of--AUQ.-1972 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die sdhriftli~he Anfrage der Abgeord
neten zum Nationalrat Dr.Frauscher und Genossen, 
Nr.716/J vom 9.Juli 1972: "Anweisungen an die 
Organe der Schiffahrtspolizei zur Beobachtung 
des Fahrwassers der Donau auf Ölhaltigkeit"e 

Zu obiger Anfrage erlaub~ ich mir, folgendes mitzu
teilen: 

Zu d 8.n .Fr? $}'!!l 1) und 2): 

Die Obliegenheiten der Organe der Schiffahrtspolizei 

im Falle einer Veru~reinigung der Donan durch Ölaus
tritt etd. sind durch den ho. Erlaß vom 7.März 1969, 

Zahl 26.213/1-I/5-1969, -geregelt. Eine korrespondie
rende Verfügung wurde vom Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft an die Landeshauptmänner von 

Niederösterreich, Oberösterreich unrl Wien Erlassen. 

Demnach haben die Schiffahrtspolizeiorgane Verstöße 
gegen die einschlägigen schiffahrtsrechtlichen Vor
schriften sofort der zuständigen Strombauleitung zu 

melden und - soferne ein der Vbertretung d~eser 
Vorschriften Schuldiger festgestellt werden konnte -
die Anzeige an das Amt für Schiffahrt (frUher Bezirks
verwaltungsbehö:rde) 'zwecks Durchführung eines Verwal
tungsstrafverfahrens zu erstatten. Die Strombauleitung 
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verständigt ihrerseits den zuständigen IJandeshauptmann, 

der sodann die erforderlichen Veranlassungen unter 
gleichzeitiger Bedachtnahme auf die Gewässerreinhal
tungsvorschriften nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 zu 
treffen hat. 

Eine I>leld ung an das Bundesministerium für Verkehr (Ober

ste Schiffahrtsbehörde) seitens der Schiffahrtspolizei

organe ist nicht meh:r vorgesehen, so daß mein Ressort 

von konkreten Ge'vlässerverschmu'Gzungen, aus vlelchern 
Anlaß immer sie entstehen, in der Regel keine Kenntnis 

erhält und in diese~ Zusammenhang auch keine Maßnahmen 
verfügt. 

-_ .... "7 

Wien, am 3. August 1972 
Der :3undesmini,ster: 
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